
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/9/23 2003/15/0078
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.2005

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1994 §16 Abs1;

Beachte

Besprechung in:FJ 5/2006, S 175-178;

Rechtssatz

Eine Minderung der Bemessungsgrundlage iSd § 16 Abs 1 UStG liegt bei einem Forderungsverzicht unabhängig davon

vor, ob dieser auf unternehmerische oder auf private Gründe zurückzuführen ist (Hinweis Ruppe, UStG2, § 16 Tz 31, im

Gegensatz zu Kolacny/Mayr, UStG2, § 16 Anm. 4 "Verzicht").
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